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Warum es Bienen schlecht geht
Biene ist nicht gleich Biene. Es gibt in 
Deutschland über 500 verschiedene 
Wildbienenarten mit ganz unterschied-
lichen Ansprüchen und Lebensräumen. 
So gibt es Bienen, die im Sand leben, 
welche die im Gemäuer leben, wie das 
Insekt des Jahres 2019, die Rostrote 
Mauerbiene, und andere, die im Boden 
nisten. Doch während beim Volksbe-
gehren die Honigbiene als Symbol ver-
wendet wurde, sind es vor allem Wild-
bienen-, Schmetterlings- und Schweb-
fliegenarten, die vor großen Herausfor-
derungen stehen. Denn diese Insekten 

/// Rettet die Bienen

sind zum Teil extrem spezialisiert auf 
bestimmte Pflanzenarten und haben im 
öffentlichen Diskurs kaum Interessens-
gruppen hinter sich. Anders ist es bei 
den Honigbienen. Allein aus wirtschaft-
lichem Interesse setzen sich die Imker 
für das Wohlergehen ihrer Honigprodu-
zenten ein, beispielsweise über den Eu-
ropäischen Berufsimkerverband e. V. 

Und dennoch gibt es Herausforde-
rungen, die sämtliche Bienen- und In-
sektenarten betreffen. Dazu zählen Ha-
bitatverluste und -fragmentierung durch 
Flächenverbrauch, Krankheitserreger 
und Parasiten, invasive Pflanzen- und 
Tierarten sowie Insektizide und der Kli-
mawandel.1 Eines der größten Probleme 
stellt der Flächenverbrauch durch Mo-
nokulturen und Bebauung dar. Auf 
brachliegenden Flächen und in Blüh-
streifen kann oftmals eine deutlich grö-
ßere Artenvielfalt und Insektenmasse 
insgesamt nachgewiesen werden. Hierin 
finden Honig- und Wildbienen nicht 

… UND JETZT?

THOMAS M. KLOTZ /// Das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in  
Bayern“ war das erfolgreichste Plebiszit in der Geschichte des Freistaates. Beseelt 
vom Motto „Rettet die Bienen“ unterschrieben über 1,7 Millionen Bayern für die 
Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Aber nach dem Runden Tisch wurde 
klar: Es sind alle gefordert, nicht nur die Landwirte. 

Der Verlust von Lebensraum betrifft 
vor allem die WILDBIENENARTEN.



Die Honigbiene als Sympathieträger und „Wappentier“ war ein genialer Schachzug für den Erfolg 
des Volksbegehrens. Ihre Botschaft: Hallo Mensch, es geht um mein Leben … rette mich! 

nur gute Nahrungsquellen, sondern 
auch einen geeigneten Rückzugsort für 
die Überwinterung und Brutaufzucht.2 
Mit zunehmender Urbanisierung und 
einer steigenden Zahl an Monokulturen 
werden den Bienen diese überlebens-
wichtigen Grundlagen sukzessive ent-
zogen. Der zunehmende Habitatverlust 
betrifft insbesondere Wildbienenarten, 
die auf bestimmte Pflanzenarten spezia-
lisiert sind und letztlich keine Nahrung 
mehr finden können. Die ausbleibende 
Bestäubung durch die spezialisierten 
Bienenarten können von anderen be-
stäubenden Insekten kaum aufgefangen 
werden.3

Die Rote Liste der Bienen in Deutsch-
land des Bundesamtes für Naturschutz 
zeigt, dass tatsächlich ein großer Teil 

der Wildbienenarten in ihrer Existenz 
gefährdet ist (siehe Diagramm S. 18). 39 
von ihnen gelten inzwischen als ausge-
storben oder verschollen, 31 sind direkt 
vom Aussterben bedroht. 163 der 557 
bekannten Wildbienenarten in Deutsch-
land gelten als stark gefährdet oder ge-
fährdet. Lediglich bei 207 Arten sieht 
die staatlich beauftragte Studie keinen 
Anlass zur Sorge. 

Das Diagramm verdeutlicht, dass  
lediglich weniger als die Hälfte der 
Wildbienenarten in Deutschland abso-
lut ungefährdet sind. Somit erscheint 
der Slogan „Rettet die Bienen“ für die 
umweltpolitischen Weichenstellungen 
als angebracht. Betrachtet man aber das 
bayerische Volksbegehren, stand in ers-
ter Linie die Honigbiene im Mittelpunkt 
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des Diskurses – und das, obwohl sich 
die Anzahl der Honigbienenvölker in 
Deutschland nach und nach wieder er-
höht. Der Deutsche Imkerbund e. V. gibt 
an, dass es 1992 in Deutschland rund 
1,2 Millionen Bienenvölker gab. Nach 
und nach wurden weniger Bienen gehal-
ten. Die Talsohle lag im Jahr 2008 bei 
rund 700.000 Bienenvölkern. Seither 
steigen die Zahlen der gehaltenen Bie-
nenvölker wieder. 2018 waren es gut 
900.000 und somit in etwa so viele wie 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts.5

Warum wurde also die Honigbiene 
zum Symbol für das Volksbegehren „Ar-
tenvielfalt und Naturschönheit in Bay-
ern“? Es sind Marketinggründe. Policy 

Changes leben von Symbolen, die bei Po-
litik und Gesellschaft ein Umdenken ein-
fordern sollen. Man denke an den Gro-
ßen Panda, der das Logo des WWF 
(World Wide Found for Nature) ziert, 
oder die Kampagne „Rettet die Wale“. 
Die Initiatoren und Unterstützer des 
Volksbegehrens in Bayern setzten ganz 
auf das positive Image, das den Bienen 
seit Jahrhunderten zugesprochen wird. 
Die Süddeutsche Zeitung schrieb über 
die Biene als Symbol: „Die Biene als Mas-
kottchen auszuwählen für ein politisches 
Unternehmen, das weit über die Bienen 
hinaus Konsequenzen für Mensch und 
Tier hat, war ein kluges Manöver, ein po-
sitives Framing, wie Linguisten sagen. 

Quelle: eigene Darstellung 4

Diagramm: Rote Liste der Bienen in Deutschland (absolute Zahlen)

ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht

stark gefährdet

gefährdet

Gefährdung unbekannten Ausmaßes

extrem selten

Vorwarnliste

ungefährdet

Daten unzureichend
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Bienen retten – wer könnte da widerste-
hen! […] Auch Tierschutz braucht Werbe-
gesichter, die stellvertretend für weniger 
charismatische Tiere stehen. Bienen sind 
ideal: große Augen, flauschiger Pelz, ein 
soziales Image. In Massen gehaltene, fast 
blinde und nackte Puten haben dagegen 
auch deshalb kaum eine Chance auf Lin-
derung, weil Menschen sie nicht süß fin-
den. […] Selbst wer gegen das Volksbe-
gehren ist: Als Gegner der Biene wird er 
sich nicht outen.“6

Bienen waren zudem in Europa lan-
ge Zeit die einzigen Lieferanten für Sü-
ßungsmittel (Honig) und Leuchtmittel 
(Bienenwachs) und sind somit auch kul-
turell positiv im kollektiven Gedächtnis 
verankert. Auch die Kindersendung 
„Biene Maja“ hat wohl einen bedeuten-
den Anteil an der positiven Besetzung 
der Honigbienen.7

Um was ging es im Volksbegehren?
Das Volksbegehren sah tiefgreifende 
Veränderungen in der bayerischen 
Landwirtschaftspolitik vor. Dabei ging 
es nicht nur um den Flächenverbrauch, 
sondern um eine Vielzahl von Maßnah-
men, die für die Biodiversität positive 
Auswirkungen zur Folge haben sollen.8 

Der Naturschutz soll in der Gesell-
schaft verankert werden. Dies möchten 
die Initiatoren des Volksbegehrens da-
durch erreichen, indem vermehrt in Aus- 

und Weiterbildung über die Auswirkun-
gen von Pestizideinsatz, Fruchtfolge und 
die Folgen des Stickstoffeintrags infor-
miert wird. Darüber hinaus soll das The-
ma biologische Vielfalt jährlich in einem 
„Bericht zur Lage der Natur“ der Obers-
ten Naturschutzbehörde publik gemacht 
werden. Ebenso sollen die Öffentlichkeit 
und der Landtag jährlich einen Statusbe-
richt über die ökologisch genutzten land-
wirtschaftlichen Flächen erhalten. 

Der ökologische Landbau soll ausge-
weitet, der Pestizideinsatz deutlich ver-
ringert werden. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass bis 2025 mindestens 20 % der 
landwirtschaftlichen Flächen ökolo-
gisch bewirtschaftet werden sollen, bis 
2030 sollen es sogar 30 % sein. Die Flä-
chen in Staatseigentum sollen bereits ab 
2020 so bewirtschaftet werden. 2019 
wirtschaften rund 10 % der Landwirte 
ökologisch. Das Bundeslandwirtschafts-
ministerium zählt zu den ökologisch be-
wirtschafteten Flächen auch extensiv 
genutzte Streuobstwiesen. Dieser Statis-
tik nach werden in Bayern bereits 23 % 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
ökologisch bewirtschaftet. Damit liegt 
Bayern deutlich vor allen anderen Bun-
desländern. Zum Vergleich: In Baden-
Württemberg sind es 13, in Niedersach-
sen gerade einmal 4 %.9

Indessen ist unklar, wie diese Forde-
rung nach mehr ökologischem Landbau 
umgesetzt werden soll. Dem Volksbe-
gehren zu Folge werden extensiv genutz-
te Streuobstwiesen mit einer Fläche von 
mehr als 2.500 Quadratmetern fortan 
als Biotope geführt, mit allen daraus fol-
genden Konsequenzen. Aus Angst da-
vor, ihre Streuobstbestände nicht mehr 
so nutzen zu können wie bisher, haben 
einige Landwirte aus Protest gegen das 
Volksbegehren ihre Obstbaumbestände 
gefällt.10

Die Honigbiene transportiert 
POSITIVE Assoziationen.
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Die Landwirtschaft muss sich inso-
fern umstellen, als dass einige land-
schaftliche Umgestaltungen verboten 
werden. So dürfen fortan natürliche 
Totholzansammlungen, Kleingewässer, 
Hecken, Feldgehölze und vieles mehr 
nicht durch landwirtschaftliche Nut-
zung beeinträchtigt werden. Außerdem 
müssen die Landwirte ab 2020 mindes-
tens 10 % ihrer Grünlandfläche bis zum 
15. Juni des Jahres wachsen lassen. 

Künstliche Beleuchtung im Außen-
bereich soll deutlich reduziert werden. 
Vor einer Aufstellung von Himmelstrah-
lern und Ähnlichem muss die Auswir-
kung auf die Insektenfauna überprüft 
werden. 

Um einen besseren genetischen Aus-
tausch unter den in Biotopen lebenden 
Arten zu gewährleisten, muss der Frei-
staat Bayern bis 2023 einen Biotopver-
bund schaffen, der 10 % der Offenland-
flächen beinhaltet. Bis 2027 soll dieser 
auf 13 % der Offenlandfläche ausgebaut 
werden. 

Wer gegen wen?
Das Volksbegehren wurde von der ÖDP 
initiiert. Auch wenn diese Partei nicht im 
Landtag vertreten ist, sorgt sie immer 
wieder für Aufsehen durch ihre Volksbe-
gehren, so auch beim Volksbegehren für 
echten Nichtraucherschutz 2010. Wie 
damals bekam die ÖDP auch beim 
Volksbegehren Artenvielfalt Unterstüt-
zung von der SPD und den Grünen. Aber 

auch die Bayernpartei unterstützte die 
Initiative, ebenso wie eine große Anzahl 
an Umweltschutzverbänden, Imkerver-
bänden und – zumeist ökologisch produ-
zierenden – Unternehmen. In der CSU 
gab es Fürsprecher für das Volksbegeh-
ren, das Stimmungsbild innerhalb der 
Partei war indes überwiegend negativ. 
Die Freien Wähler stellten sich klar gegen 
das Volksbegehren. Die FDP zeigte sich 
insgesamt skeptisch, ebenso die AfD. 

Nachdem das Volksbegehren bereits 
einige Tage vor Ablauf der Eintragungs-
frist die benötigte Anzahl an Unter-
schriften deutlich überschritt, war es an 
der Regierungskoalition aus CSU und 
Freie Wähler, mit dieser politischen 
Entscheidung der Bürger umzugehen. 
Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder 
konnte es von der Parlamentsmehrheit 
so angenommen und somit Gesetz wer-
den, oder aber die Landtagsmehrheit 
hätte sich gegen das Volksbegehren aus-
sprechen können. Dann wäre es zu ei-
nem Volksentscheid zwischen dem 
Volksbegehren der ÖDP und einem Ge-
genentwurf der Staatsregierung gekom-
men. Nachdem die Parteien SPD und 
die Grünen bereits vorab bekannt ga-
ben, dass sie keinen Entwurf mittragen 
würden, der nicht so weit ginge wie das 
Volksbegehren, galt es zu handeln. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder initiierte daraufhin einen 
Runden Tisch unter dem Vorsitz des 
ehemaligen Landtagspräsidenten Alois 
Glück und überzeugte die CSU-Land-
tagsabgeordneten und die Mehrheit der 
Freien Wähler im Landtag, das Volksbe-
gehren anzunehmen. Nichtsdestotrotz 
gibt es nach wie vor äußerst kritische 
Stimmen aus beiden Fraktionen. Der 
Bayerische Ministerpräsident befand 
sich in einer politischen Zwickmühle, 
denn ob ein Gegenentwurf der Staatsre-

In der Politik war das Volksbegehren 
UMSTRITTEN.
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gierung bei einem Volksentscheid eine 
Mehrheit bekommen hätte, war mehr 
als ungewiss. Wäre die Bayerische 
Staatsregierung mit einem solchen Ent-
wurf gescheitert, hätte das zum einen 
ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit 
abgegeben, zum anderen – und das wäre 
weitaus gravierender für die Staatsregie-
rung gewesen – wären nach einem posi-
tiven Volksentscheid für den ÖDP-Ent-
wurf die Einflussmöglichkeiten gegen 
Null gegangen. 

An dem Runden Tisch nahmen nicht 
nur Vertreter der Landtagsfraktionen, 
sondern auch Verbandsvertreter, unter 
anderem des Fischerei- und des Lan-
desimkerverbandes sowie des Bayeri-
schen Bauernverbandes teil. Deren Prä-
sident, Walter Heidl, hatte sich im Vor-
feld derart strikt gegen das Volksbegeh-
ren ausgesprochen, dass sein kompro-
missbereites Auftreten beim Runden 
Tisch sowohl bei den Bauern als auch 
bei den Unterstützern des Volksbegeh-
rens zu Irritationen führte. 

Nach mehreren Wochen Verhand-
lungen schien die Stimmung positiv, vor 
allem, weil mit dem „Versöhnungsge-
setz“ ein Begleitgesetz verabschiedet 
werden sollte, womit bestimmte Sach-
verhalte wie beispielsweise die Walzzei-
ten (das Volksbegehren sieht vor, dass 

nach dem 15. März nicht mehr gewalzt 
werden darf, in manchen Regionen Bay-
erns sind die Felder zu dieser Jahreszeit 
aber noch schneebedeckt) entschärft 
werden sollten. Die Opposition im Ma-
ximilianeum befürchtete deswegen al-
lerdings eine Verwässerung des Volks-
begehrens.11 Mit einer großen Mehrheit 
von 167 Abgeordneten nahm der Bayeri-
sche Landtag Mitte Juli das Volksbegeh-
ren schließlich an. Fünf Abgeordnete 
enthielten sich, 25 stimmten dagegen – 
darunter die Fraktion der AfD sowie 
sechs Freie Wähler. In der CSU-Frakti-
on enthielten sich zwei Mandatsträger. 
Das Begleitgesetz, das zugleich verab-
schiedet wurde, fand eine Mehrheit von 
152 Befürwortern. 

Wie geht es weiter?
Das Volksbegehren wird nicht zuletzt 
wegen der großen Zustimmung der Be-
völkerung einen Politikwandel nach 
sich ziehen. Die Themen Artenschutz, 
Flächenverbrauch und Landwirtschaft 
werden in der öffentlichen Diskussion 
eine noch bedeutendere Rolle einneh-
men. Im Folgenden werden einige The-
sen skizziert, wie das Volksbegehren auf 
Politik, Landwirtschaft und Gesell-
schaft wirken könnte.

These 1: Die Umsetzung des  
Volksbegehrens wird weiter Thema 
in der Öffentlichkeit sein.

Der Gesetzestext des Volksbegehrens 
und das Begleitgesetz sind nun in Kraft, 
strittige Punkte weitgehend ausgeräumt. 
Die Unterstützer des Volksbegehrens 
werden darauf achten, dass tatsächlich 
das umgesetzt wird, was darin formu-
liert wurde. Weiterhin werden die Inter-
essensverbände versuchen, die Land-
wirtschaftspolitik zu beeinflussen. Bau-
ernpräsident Heidl hat nach dem Land-

Ministerpräsident SÖDER überzeugte 
die Gegner am Runden Tisch, 
das erfolgreiche Volksbegehren 
anzunehmen.
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tagsbeschluss verlauten lassen, dass er 
mit dem Ergebnis des Runden Tisches 
zufrieden sei, sich aber „weiterhin für 
einen Weg einsetzen [wird], der Bienen 
und Bauern gleichermaßen gerecht 
wird“. Ob des großen fraktionsüber-
greifenden Konsenses zeigt sich die AfD 
skeptisch. Deren stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender, Ingo Hahn, kündigte 
eine Klage vor dem Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof an.

These 2: Die Landwirtschaft wird 
sich schnell verändern müssen.

Die Landwirte werden in kurzer Zeit 
ihre Betriebsweise anpassen müssen. 
Ein Teil der Betriebe, insbesondere der 
kleineren, wird sich nicht in der Lage se-
hen, die zusätzlichen Anforderungen zu 
erfüllen, und gegebenenfalls ihre Land-
wirtschaft aufgeben oder auf alternative 
Modelle wie Ferien auf dem Bauernhof 
oder Solarstromerzeugung umstellen. 
Das Gleiche gilt für die Bewirtschaftung 
von staatseigenen Flächen.

These 3: Das Volksbegehren wird 
von anderen Politikern zum Vorbild 
genommen werden.

Aufgrund des riesigen Erfolges in Bay-
ern gibt es inzwischen in mehreren 
Bundesländern Initiativen, die ein ähn-
liches Volksbegehren starten wollen, 
beispielsweise in Hessen. In Baden-
Württemberg erhielt die Initiative „Ret-
tet die Bienen“ 36.000 Unterschriften 
von Unterstützern. Das Volksbegehren 
dort geht in seinen Forderungen teilwei-
se weit über den bayerischen Entwurf 
hinaus, so wird beispielsweise 50 % 
Ökolandbau auf Agrarflächen bis 2035 
gefordert. Die wohl umstrittenste For-
derung des dortigen Volksbegehrens ist 
jedoch das Verbot von Pestiziden in Na-
turschutzgebieten, weil ein großer An-

teil der Obst- und Weinanbaugebieten 
am Bodensee in Schutzzonen liegt. In-
des hat die baden-württembergische 
Landesregierung beschlossen, dass bis 
2030 der Einsatz von chemisch-synthe-
tischen Pflanzenschutzmitteln um bis 
zu 40 % gesenkt werden soll.

Auch der oberösterreichische Lan-
desrat für Umwelt, Rudi Anschober 
(Die Grünen), hat ein Auge auf den Er-
folg des Volksbegehrens in Bayern ge-
worfen und eine österreichweite Petition 
gestartet. Unter dem Titel „Rettet die 
Bienen. Petition für den Schutz von Bö-
den und Artenvielfalt“ übernimmt die 
Initiative einige Forderungen des baye-
rischen Volksbegehrens, wenn auch in 
weiten Teilen weitaus weniger konkret. 
So wird beispielsweise gefordert, dass 
Landwirtschaft extensiver betrieben 
und der Flächenverbrauch in Österreich 
auf maximal 2,5 Hektar pro Tag redu-
ziert werden solle. Bei all den geplanten 
und gestarteten Initiativen wird die Ho-
nigbiene als Symbolfigur eine zentrale 
Rolle spielen.

These 4: Die Parteien werden für 
ihre Konzepte kämpfen müssen.

Das Thema Artenschutz im Zusammen-
hang mit der Landwirtschaftspolitik ist 
für die kommenden Monate und Jahre 
gesetzt. Die Parteien werden sich darum 

Die Initiative hat bereits 
NACHAHMER gefunden, z. B. in Baden-
Württemberg und Hessen.
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bemühen müssen, eigene Konzepte vor-
zustellen, um sich von politischen Kon-
kurrenten abzugrenzen. Die Diskussion 
innerhalb der Gesellschaft wird weiter 
kontrovers geführt werden. Zunehmend 
werden auch die privaten Flächen wie 
beispielsweise Gärten in den Fokus rü-
cken, was im Volksbegehren nicht der 
Fall war. Zudem werden weitere Politik-
felder, wie etwa die Bau- und Verkehrs-
politik, vom Thema Artenschutz beein-
flusst werden. 

Derzeit sieht es danach aus, dass vor 
allem die Grünen von der Unterstüt-
zung des Volksbegehrens profitieren. 
Anders bei der ÖDP: Obwohl sie Haupt
initiator war, scheint sie kaum politi-
sches Kapital daraus schlagen zu kön-
nen. Die CSU wird derzeit als Partei ge-
sehen, die nicht zuletzt aufgrund der 
Einberufung des Runden Tisches ver-
sucht, die Interessensgruppen zu ver-
söhnen, was die einen als Integrations-
leistung, die anderen hingegen als Spa-
gat der Beliebigkeit sehen. Die Freien 
Wähler haben sich klar auf die Seite 
derjenigen Landwirte gestellt, die gegen 
das Volksbegehren waren. Die SPD 
scheint nicht davon profitieren zu  
können, dass sie dem Unterstützerkreis 
angehört. 

These 5: Die Gesellschaft wird  
sich verändern müssen. 

Die Forderung nach mehr ökologischer 
Landwirtschaft setzt voraus, dass die 
Konsumenten künftig auch mehr Bio-
Produkte aus Bayern erwerben, um das 
Gleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage zu wahren und somit das 
Überleben der Landwirte sicherzustel-
len. Ein Großteil der landwirtschaftli-
chen Betriebe äußerte sich in der Dis-
kussion dazu bereit, so zu produzieren, 
wie es die Verbraucher wünschen – aber 

unter der Prämisse, dass die ökologisch 
produzierten Lebensmittel dann auch 
gekauft werden. Derzeit ist es so, dass 
der Marktanteil der heimischen Bio-
Produkte sehr gering ist. Manche Bio-
Bauern finden keine Molkereien, die 
ihre ökologisch produzierte Milch ab-
nehmen, weil die Nachfrage danach zu 
gering ist. 

Mit dem Slogan „Rettet die Bienen“ 
wurde das Volksbegehren „Artenvielfalt 
und Naturschönheit“ in Bayern zum er-
folgreichsten Plebiszit in der bayerischen 
Geschichte. Und es wird auch dasjenige 
Volksbegehren sein, welches bis dato 
die größten politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen mit sich 
bringen wird.  ///

Das Volksbegehren „Artenvielfalt 
und Naturschönheit“ hat politische 
und gesellschaftliche AUSWIRKUNGEN.
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